
»Heilende Gedanken«
Das Schicksal selbst in die Hand nehmen

Von Gerhard Merz

Der Geist beherrscht den Kör-
per – besagt eine uralte bud-
dhistische Weisheit. Wir kön-
nen uns mit Gedanken heilen,
unser Schicksal gestalten. Drei
Übungen zeigen Ihnen, wie Sie
die Kraft der Gedanken für Ihr
Wohl nutzen können

Wer an sein Glück und an
sein Wohlergehen glaubt, dem
wird es auch wohlergehen,
denn Gedanken sind gewaltige
Kräfte. je nachdem, wie wir sie
einsetzen und gebrauchen, ar-
beiten sie für oder gegen uns.
Mit ihrer Hilfe können wir un-
ser Schicksal positiv oder nega-
tiv gestalten und beeinflussen.
Die alten buddhistischen Meis-
ter wussten um diese Kräfte.
ihre weisen Lehren können uns
helfen, Krankheiten zu heilen,
unsere Lebenskraft zu stärken
und glücklich zu werden. Sie
nannten diese Kunst »Geistige
Innenschau«. Eine Methode,

die jeder Mensch erlernen und
ausüben kann. Man versetzt
sich dazu in einen Entspan-
nungszustand und konzen-
triert sich einige Zeit lang auf
seinen Körper. Mit tiefen
Atemzügen sinkt man immer
mehr – immer tiefer in sich
hinein. Dann lenkt man seine
Aufmerksamkeit auf einen be-
stimmten Punkt im Körper.

Fußsohlen-Übung
Sie liegen oder sitzen bequem
und haben die Augen ge-
schlossen. Dann stellen Sie
sich vor, wie Sie mit jedem
Atemzug durch Ihre Fußsoh-
len Energie in sich aufneh-
men. Das reinigt den Körper
und macht Sie innerlich frei
von allem, was Sie bedrückt
oder belastet. Körperliche
Störungen werden dadurch
aufgehoben und Ihre Nerven
entspannen sich nach und
nach. Das hilft bei Schlaflosig-

keit und Ängstlichkeit, löst
seelische Spannungen auf und
öffnet den Zugang zum Unter-
bewusstsein. Danach fühlen
Sie sich viel leichter und un-
beschwerter, Ihre Gedanken
sind klarer, Sorgen und Ängs-
te erscheinen lösbarer und
kleiner. Diese Übung sollten
Sie immer dann ausführen,
wenn Sie das Gefühl haben,
nicht mehr weitermachen zu
können oder keine Kraft mehr
haben. Nach der alten bud-
dhistischen Regel gelten die
Fußsohlen als Eingangstor
der irdischen Energie – des
CHI.

Nabel-Übung
Fühlen Sie sich erschöpft, ha-
ben Sie das Gefühl, alles hat
doch keinen Sinn mehr oder
wozu das alles, dann ist diese
Übung bestens dazu geeignet,
wieder neue Energien aufzu-
bauen und alle Mutlosigkeit

abzustreifen. Sie entspannen
sich wieder und richten Ihre
Aufmerksamkeit auf Ihren
Bauchnabel. Je tiefer Sie ein-
und ausatmen, desto mehr
verstärkt sich Ihr CHI, Ihre Le-
benskraft.

Die Energiekugel
Wenn Sie wieder im Zustand
der Entspannung sind, lassen
Sie alle Gedanken los und lau-
schen dabei Ihrem ruhig und
regelmäßig in Sie ein- und aus-

strömenden Atem. Sie stellen
sich im Geiste vor, wie sich in
Ihnen eine kleine goldene, aus
reiner Energie bestehende Ku-
gel bildet, die Sie überall in Ih-
ren Körper hinlenken können.
Lassen Sie die CHI-Energie in
Ihr Herz fließen, in den Magen,
durch die Arme und Beine
strömen. Bei jedem Einatmen
werden Sie stärker und stär-
ker, nichts kann Sie mehr er-
schüttern, bei jedem Ausat-
men fließt alles aus Ihnen hin-
aus, was Sie bedrückt, be-

drängt oder belastet hat. Stel-
len Sie sich dabei vor, wie der
Atem bei jedem Einatmen
durch die Füße wieder in Ihren
Körper fließt...

Mit diesen drei Übungen
können Sie erfahren, wie die
Kraft der Gedanken wirken
kann, wenn man sie richtig
einsetzt. Es wird Ihr Leben un-
endlich bereichern und Ihnen
Bereiche öffnen, die Ihnen bis
dahin verschlossen waren.

Was immer Sie auch tun und
denken und sagen, vermeiden
Sie es, über schmerzhafte oder
Sie belastende Dinge zu spre-
chen! Sprechen Sie über Ge-
sundheit, innere Harmonie
und Ihr Wohlbefinden, auch
wenn es in dem Augenblick
nicht so ist. Mit der Zeit über-
trägt sich das, was Sie sagen,
auch auf Ihre Gedanken – und
nach kurzer Zeit denken Sie
auch so.

Unsichtbar, kaum geprüft,
gesetzlich ungeregelt
Gefahren durch Nanopartikel in Lebensmittel

Von Dr. Sabine Wenzel

Die Nanotechnologie findet im-
mer mehr Anwendung in vielen
Gebieten. Auch in der Landwirt-
schaft sowie im Lebensmittelbe-
reich und Gegenständen des täg-
lichen Bedarfs erfolgt bereits der
Einsatz synthetischer Nanomate-
rialien – aufgrund einer fehlen-
den Kennzeichnungspflicht meist
ohne das Wissen der Öffentlich-
keit.

Es gibt erste Hinweise auf mög-
liche Gesundheits- und Um-
weltrisiken. Der BUND hat
deshalb mit einer Studie be-
gonnen, Transparenz für die
Öffentlichkeit herzustellen.

Künstlich hergestellte Nan-
omaterialien werden immer
mehr Lebensmitteln, Nah-
rungsergänzungsmitteln, Le-
bensmittelverpackungen und
Küchenuntensilien hinzugefügt
und gelangen so unbemerkt
auf unsere Teller. Dabei wer-
den sehr unterschiedliche Na-
notechnologien eingesetzt. Die

verwendeten Partikel sind
meist 1–100 nm groß. Auch
über ihre Verwendung in Dün-
gern und Pestiziden erreichen
sie die Umwelt. Die Zahl wis-
senschaftlicher Studien, die
auf mögliche Gesundheits- und
Umweltrisiken hinweisen,
wächst gleichzeitig auch. Die
Gesetzgebung hat weltweit
bisher keine verpflichtenden
Sicherheitsstandards entwi-
ckelt.

Die Verbraucher haben keine
Wahlmöglichkeit, es gibt bis-
her keine Kennzeichnungs-
pflicht und die Lebensmittel-
industrie macht ein ziemliches
Geheimnis um die Verwen-
dung nanotechnologischer
Verfahren. Weltweit sind
schätzungsweise 150 bis 600
Nano-Lebensmittel und 400
bis 500 Lebensmittelverpa-
ckungen mit Nano-Zusätzen
auf dem Markt, Tendenz stei-
gend.

Risiken für
die Gesundheit
Das toxische Potenzial von
Nanopartikeln ist bislang nur
unzureichend bekannt. Wir
wissen nicht, in welchem Maß
wir derzeit Nanomaterialien
ausgesetzt sind, welche Auf-
nahmemenge und -art bereits
Gesundheitsschäden hervor-
ruft oder ob es überhaupt
einen sicheren Grenzwert zum
Schutz vor gesundheitlichen

Schäden gibt. Infolge ihrer
großen Oberfläche und der
daraus resultierenden höheren
Reaktivität können Nanoparti-
kel viel leichter als größere
Partikel in den menschlichen
Körper gelangen oder im Or-
ganismus schützende Schran-
ken (Plazenta, Blut-Hirn-
Schranke) überwinden, sie
können sich leichter an Zello-
berflächen anlagern, in Zellen,
Gewebe und Organe eindrin-
gen und lassen sich durch das
Abwehrsystem schwer aus
dem Körper entfernen.

Es gibt bisher noch wenige
Untersuchungen, aber es meh-
ren sich die Hinweise, dass vie-
le synthetische Nanomateriali-
en toxischer sind als die glei-
chen Substanzen in größerer
Form – sowohl für den Men-
schen als auch in der Umwelt.
So wurde herausgefunden,
dass Titandioxid als Nanopar-
tikel zu Leber- und Nieren-
schäden führen kann, dass es
die DNS und Zellfunktionen
schädigen und den Abwehr-
mechanismus von Immunzel-
len beeinträchtigen kann.
Zink-Nanopartikel verursa-
chen in vivo schwere Organ-
schäden und Blutarmut.

Keine Sicherheit
durch Gesetze
Die Lebensmittelwirtschaft
hält die geltenden rechtlichen
Rahmenbedingungen für aus-
reichend zur Bewertung und
Überwachung des künftigen
Einsatzes von Nanomaterialien
und befürwortet eine sachori-
entierte Information der Ver-
braucher.

Der BUND betont dagegen,
dass die bestehenden Gesetze
keine Sicherheit gewähren. Er
verweist beispielsweise auf die
Vorschläge der britischen Roy-
al Society, die schon 2004 ge-
meinsam mit der Royal Aca-
demy fof Engineering empfoh-
len hatte,

• Chemikalien in Form von
Nanopartikeln oder Nanoröhr-
chen als neue Substanzen ent-
sprechend der REACH-Ver-
ordnung zu behandeln,
• dass sie eine vollständige Si-
cherheitsbewertung durchlau-
fen müssen,
• die Freisetzung von syntheti-
schen Nanopartikeln und Na-
noröhrchen soweit wie mög-
lich zu verhindern, solange
nicht mehr über ihre Umwelt-
einflüsse bekannt ist,
• die Nennung derartiger Ma-
terialien auf der Zutatenliste
von Verbraucherprodukten.
Bisher hat sich nicht viel ge-
tan. Die Zulassung einer Sub-
stanz in ihrer Makroform gilt
auch für ihre Nano-Form, oh-
ne zu berücksichtigen, dass
diese neue Eigenschaften und
Risiken haben können. Es gibt
bisher weder neue Auflagen
zur Sicherheitsprüfung oder
Kennzeichnung, noch Arbeits-
schutzvorschriften oder Um-
weltschutzbestimmungen.

In der EU dürfen Nanoparti-
kel in Lebensmitteln oder Ver-
packungen zum Einsatz kom-
men, ohne dass bisher neue
Sicherheitsbewertungen ge-
fordert werden. Auch in der
deutschen Gesetzgebung wer-
den die spezifischen Eigen-
schaften von Nanomaterialien
bisher nicht berücksichtigt.

Die Bundesregierung disku-
tiert zur Zeit im Rahmen des
Nanodialogs über den verant-
wortungsvollen Umgang mit
der Nanotechnologie, sieht
aber gegenwärtig keinen Ver-
änderungsbedarf bei beste-
henden Gesetzen und Verord-
nungen.

Der BUND fordert ein Mora-
torium für den Einsatz von
Nanomaterialien im Lebens-
mittelsektor für die nachfol-
gend aufgeführten Produkte:
• Lebensmittel, Lebensmittel-
zusatzstoffe und Nahrungser-
gänzungsmittel, die syntheti-
sche Nanomaterialien enthal-
ten,
• Lebensmittelverpackungen,
die Nanomaterialien enthalten
und die Lebensmittel konta-
minieren können,
• Küchenutensilien und -gerä-
te, die Nanomaterialien ent-
halten und die Lebensmittel
kontaminieren können,
• Agrochemikalien, die synthe-
tische Nanomaterialien enthal-
ten können.

Das Moratorium müsse so-
lange bestehen, bis

• wirksame nano-spezifische
Regelungen in Kraft sind, die
mögliche Risiken hinreichend
sicher ausschließen,
• Daten zur Risikobewertung
vorliegen, die die Sicherheit
der verwendeten Nanomate-
rialien für Gesundheit und
Umwelt belegen, und eine aus-
reichende Vorsorge ermögli-
chen
• für Verbraucher Wahlfreiheit
zwischen Nanoprodukten und
nanofreien Produkten gewähr-
leistet ist.

Der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) hält den
Einsatz von Nanotechnologien
für eine gesunde Ernährung
für nicht notwendig. Sie er-
bringe keinen zusätzlichen
Nutzen und wird daher in Le-
bensmitteln abgelehnt. Den-
noch auf den Markt kommende
Lebensmittel mit zugesetzten
Nanopartikeln müssten unter
die Verordnung über neuartige
Lebensmittel und Lebensmit-
telzusatzstoffe fallen und der
Zulassungspflicht unterliegen.
Außerdem müssten sie ge-
kennzeichnet sein, damit der
Verbraucher die Wahl habe.

Für Lebensmittelverpackun-
gen könnten Nanobeschich-
tungen nach Ansicht des vzbv
unter Umständen sinnvoll sein.
Da Übergänge in die Lebens-
mittel aber nicht ausgeschlos-
sen werden könnten, müssten
zunächst Risiken und Gefahren
erforscht werden.

Beispiele für Nanotechnolo-
gie im Lebensmittel- und Be-
darfsgegenständebereich
• bessere Aufnahme aktiver
Inhaltsstoffe (Vitamin A und E,
Omega 3, Koenzym Q 10) in
Zellen und Organe durch Ein-
schluss in Nanokapseln
• Riesel- und Fließhilfe für pul-
verförmige Inhaltsstoffe z. B.
durch Nano-Siliziumdioxid
• synthetisches Lycopin als An-
tioxidationsmittel
• Nano-Silberpartikel in Nah-
rungsergänzungsmitteln, anti-
bakterielle Breitbandwirkung
durch verstärkte Abgabe von
Silberionen aus den Nano-Sil-
berpartikeln
• Eisenpartikel als Nahrungser-
gänzungsmittel, sind reaktiver
und besser biologisch verfügbar
• Verpackungsmaterialien
(Nano-Siliziumdioxid in einem
Nanokomposit auf Polymerba-
sis; Nano-Ton-Komposit) –
längere Produkthaltbarkeit
durch Verminderung des Gas-
austauschs

• antibakterielle Ausstattung
von Küchenutensilien mit Na-
no-Silberpartikeln
• verkapselte Geschmacks-,
Farb- und Konservierungsmit-
tel bei der Wurstherstellung
• Verbesserung von Farbe und
Festigkeit
• Verlängerung der Haltbarkeit
durch essbare Nanobeschich-
tungen von Lebensmitteln
• Nano-Sensoren in Verpa-
ckungen zur Kontrolle der Be-
schaffenheit von Lebensmit-
teln – Erleichterung der Lager-
verwaltung in Supermärkten
• Antihaftbeschichtung für Ma-
yonnaisen- und Ketchupfla-
schen, damit weniger Reste in
der Flasche verbleiben

Quellen:
BUND. Aus dem Labor auf den

Teller. Die Nutzung der Nano-
technologie im Lebensmittelsek-
tor. 2008

Nanotechnologien – neue Her-
ausforderungen für den Verbrau-
cherschutz. vzbv Berlin, Mai
2008

Bund für Lebensmittelrecht
und Lebensmittelkunde e. V.
Sachstands- und Positionspapier
»Nanotechnologie im Lebensmit-
telbereich«, März 2008
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Nanomaterialien sind be-
absichtigt hergestellte Par-
tikel und aggregierte Struk-
turen (Röhren, Fasern) mit
einem Durchmesser von
kleiner 100 nm, manchmal
auch bis 300 nm, sowie
auch extrem dünne Schich-
ten und Poren.
1 nm entspricht 10–9m also
0,000000001 Meter.
Die geringe Größe führt zu
einer Vergrößerung der
Oberfläche und dadurch
u. a. zu veränderten physi-
kalischen, biologischen Ei-
genschaften wie Löslich-
keit, Reaktionsfähigkeit.
Anwendungsgebiete: Ener-
gietechnik, Sensortechnik,
Prozesstechnik, Biotechno-
logie, Medizin, in verbrau-
chernahen Produktberei-
chen etwa schmutzabwei-
sende Beschichtung von
Textilien im Automobil-
und Sanitärbereich, UV-
Schutz-Pigmente in Son-
nenschutzmittel.

Nanotechnologie ist im Trend – aber die Gefahr der neuen Stoffe ist noch unbekannt Toto: dpa

Neue Risiken durch Na-
nopartikel:
• chemisch reaktiver als
größere Partikel
• werden in der Regel
leichter vom Körper auf-
genommen
• höhere biologische Ver-
fügbarkeit und Aktivität,
höhere Toxizität
• Beeinträchtigung des
Immunsystems
• gesundheitliche Lang-
zeitschäden

Buddhistische Meditation finden zunehmend Anhänger Foto: dpa



Was brachte die Reform der
Versicherungsverträge?
Resümee ein Jahr nach Einführung des neuen Gesetzes

Von Klaus Rautenfeld

Im Januar 2008 ist der erste
Teil des neuen Versicherungs-
vertragsgesetzes in Kraft ge-
treten, zum 1. Juli 2008 folgte
mit der Informationspflichten-
verordnung der zweite Teil.
Durch das neue VVG wurden
die Rechte der Verbraucher in
vielen Bereichen gestärkt.

Mit dem zum 1. Januar
2008 in wichtigen Punkten
überarbeiteten und ergänzten
Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) sollten die Rechte der
Kunden gestärkt und mehr
Klarheit in die Versicherungs-
vermittlung gebracht werden.
Sechs Monate später wurde
am 1. Juli der zweite Teil die-
ser Reform umgesetzt. Im Vor-
feld wurden schon umfangrei-
che Beratungs- und Dokumen-
tationspflichten seitens der
Vermittler geregelt, während
es im Rahmen der VVG-Re-
form vorrangig umfangreiche
Beratungs- und Dokumentati-
onspflichten seitens der Versi-
cherer und darüber hinaus die
Abkehr vom Policen-Modell,
die Einführung eines Produkt-
informationsblattes, verbes-
serte Kundenrechte bei einem
Versicherungsschaden, der
Nachweis von Abschluss- und
Verwaltungskosten bei Le-
bens- und Krankenversiche-
rungen sowie eine Verbesse-
rung von Rückkaufswerten
und eine stärkere Beteiligung
der Kunden an den stillen Re-
serven von Lebensversiche-
rern waren.

Nach inzwischen einem Jahr
liegen erste Erfahrungen vor.
Jürgen Kotulla, Vorstand der
OVB Vermögensberatung AG
in Köln, sieht ein eher durch-
wachsenes Ergebnis: »Die
Rechte der Kunden sind durch
das neue VVG-Gesetz theore-
tisch zwar deutlich gestärkt
worden, doch werden die Ver-
besserungen von den Ver-
brauchern in der Praxis bisher
kaum zur Kenntnis genom-
men.«

Dabei spielte die Abschaf-
fung des Policen-Modells eine
wesentliche Rolle. Nach den
alten Vorschriften mussten die
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und die Tarifbestim-
mungen erst mit der ausgefer-
tigten Police übersandt wer-
den. Nach dem neuen VVG
müssen Berater sie ihren
Kunden rechtzeitig vor Unter-
zeichnung der Formulare
überreichen – in Papierform
oder auf einer CD.

»Die meisten Kunden wol-
len sich aber gar nicht damit
beschäftigen. Zudem können
kleinere Anbieter den organi-
satorischen Aufwand kaum
mehr allein bewältigen«, so
Kotulla. Sein Unternehmen
erwarte deshalb eine weitere
Marktkonzentration. An der
Überforderung der Verbrau-
cher habe auch die Einfüh-
rung des Produktinformati-
onsblattes zur Jahresmitte
2008 wenig geändert. Zumal
einzelne Produktgeber diese
Unterlage von der eigentlich
vom Gesetzgeber gewünsch-
ten Kurzfassung auf Erläute-
rungen mit einem Umfang von
zehn und mehr Druckseiten
ausgeweitet haben.

Das Ziel des Gesetzgebers,
mit einem Kostenausweis bei
Lebens- und Krankenversi-
cherungen für mehr Transpa-
renz zu sorgen, ist nach Mei-
nung der OVB hingegen weit-
gehend erreicht worden. Die
VVG-Informationspflichten-
verordnung regelt nämlich de-
tailliert, wie die einzelnen
Kosten ausgewiesen werden
müssen. »Es handelt sich
hierbei um der Tarifkalkulati-
on zugrunde liegende Kosten.
Insofern sind sie dort auch
tatsächlich enthalten«, so Ko-
tullas Resümee.

Falsche oder verzerrte An-
gaben hätten für den betroffe-
nen Versicherer aufsichts-
rechtliche Konsequenzen. Vie-
lerorts geäußerte Befürchtun-
gen, dass sich die Veröffentli-
chungspflicht für Abschluss-

kosten schädlich auf die Ver-
mittlung von Versicherungspo-
licen auswirken könne, hätten
sich nach den bisherigen Er-
fahrungen nicht bestätigt.

Einige Aspekte der
VVG-Reform
Ab dem 1. Januar 2009 müs-
sen die neuen Vorschriften
des VVG-Gesetzes auf alle Po-
licen angewendet werden, al-
so auch auf Altverträge.

Bevor sie einen Versiche-

rungsantrag unterschreiben,
müssen Kunden informiert
und in angemessenem Umfang
beraten werden.

Zum Antrag müssen – nach
dem nun allgemein üblichen
Antragsmodell – nicht nur die
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und Tarifbestimmun-
gen schriftlich oder auf einer
CD gespeichert vorgelegt wer-
den, sondern auch ein Pro-
duktinformationsblatt. Beim
Antrag auf eine Lebensversi-
cherung gehört dazu eine Pro-
gnoserechnung, beim Antrag
auf eine private Krankenversi-
cherung eine Darstellung der
Beitragsentwicklung in der
Vergangenheit.

Alle im Tarif enthaltenen
Abschluss- und Verwaltungs-
kosten einer zu wählenden Po-
lice müssen im Produktinfor-
mationsblatt in Euro ausge-
wiesen werden.

Bei Pflichtverletzungen des
Versicherungsnehmers im
Rahmen der vorvertraglichen
Anzeigepflichten, der Anzei-
gepflichten bei Gefahrerhö-
hungen und der Obliegen-
heitspflichten ist das Alles-
oder-Nichts-Prinzip abge-
schafft worden. Die Frage der
Leistungsfreiheit bzw. Kündi-
gungs- oder Rücktrittsmög-
lichkeit des Versicherers ent-
scheidet sich hier nach dem
Verschuldensgrad. Liegt hin-
sichtlich der Pflichtverletzun-
gen bei dem Versicherungs-
nehmer einfache Fahrlässig-
keit vor, besteht keine Leis-
tungsfreiheit des Versicherers.
Das so genannte Prinzip der
Unteilbarkeit der Prämie ist
abgeschafft worden. Wird ein
Versicherungsvertrag etwa
nach einem Schaden vorzeitig
beendet, hat der Versicherer
nur noch einen Anspruch auf

den Beitragsteil, der auf den
versicherten Zeitraum entfällt.
Nach altem Recht stand ihm
die Prämie für die gesamte
Versicherungsperiode zu.

Jeder Lebensversicherungs-
kunde hat im Rahmen seiner
Überschussbeteiligung einen
Anspruch auf die Hälfte der
vom Versicherungsunterneh-
men mit den jeweiligen Bei-
trägen über Buchgewinne er-
wirtschafteten stillen Reser-
ven.

Bei einer vorzeitigen Ver-
tragskündigung muss das für
den Kunden als Rückkaufwert
zur Verfügung stehende De-
ckungskapital so errechnet
werden, als ob die Abschluss-
und Vertriebskosten rechne-
risch auf die ersten fünf Jahre
verteilt worden wären. Eine
Folge dieser Regelung ist ein
höherer Rückkaufwert in den
ersten fünf Jahren.
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Finanzmarktkrise
nagt an Vertrauen
Studie zur Alterssicherung vorgelegt

Von Günther Voss

Das Desaster an den Finanzmärk-
ten und die Angst vor dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes lassen vie-
le Bundesbürger um ihre Alters-
absicherung bangen.

Viele ahnen es ohnehin: Der
gewohnte Lebensstandard
wird im Alter nicht zu halten
sein. Die gesetzliche Rente
reicht dafür längst nicht mehr
aus. Aber auch wer zusätzlich
privat fürs Alter vorsorgt, fühlt
derzeit massives Unbehagen.

Eine neue Umfrage zeigt es
deutlich: 72 Prozent und da-
mit mehr als zwei Drittel der
Bundesbürger gehen inzwi-
schen davon aus, dass sich ihr
Lebensstandard im Ruhestand
verschlechtert. 2005 hatten
nur 37 Prozent eine solch ne-
gative Zukunftserwartung. Die
Umfrage im Auftrag des zum
Branchenprimus Deutsche
Bank gehörenden Deutschen
Instituts für Altersvorsorge
(DIA) ergab aber auch, dass
sich deutlich mehr Menschen
(46 Prozent) um ihre gesetzli-
che Rente sorgen als – mit 25
Prozent – um ihre private Al-
terssicherung.

Das überrascht, bereiten
doch selbst langfristig ausge-
richtete Sparpläne den Anle-

gern derzeit nur wenig oder
gar keine Freude: Nach Be-
rechnungen des Branchenver-
bandes BVI, des Zusam-
menschlusses der deutschen
Fondsgesellschaften, liegen
auch Aktien-Sparpläne im Mi-
nus, in die schon länger ein-
gezahlt wird. So verfügte, wer
in einen Aktienfonds mit
Schwerpunkt Deutschland
zehn Jahre lang monatlich
100 Euro einzahlte, Ende
2008 über 10 125 Euro. Ein-
gezahlt wurden aber 12 000

Euro. Die Hoffnung ist, dass
bei der Kapitalanlage auf
lange Sicht aus dem Minus
doch noch ein Plus wird. Be-
trachtet man die vergangenen
20 Jahre, so fällt die Bilanz
tatsächlich besser, aber kei-
neswegs grandios aus.
Deutschland-Aktienfonds
brachten es in diesem Zeit-
raum auf einen jährlichen
Wertzuwachs von 3,2 Pro-
zent. Rechnet man die Infla-
tion dagegen, bleibt vom Er-
trag aber kaum etwas übrig.

Europa- Aktienfonds weisen
laut BVI auf 20 Jahre sogar
ein leichtes nominales Minus
aus.

Anders sieht es aus, wer für
den Ruhestand eine vom Staat
geförderte Riester-Rente an-
spart. Bei dieser Anlageform
muss der Anbieter garantie-
ren, dass am Ende – also bei
Rentenbeginn – das eingezahl-
te Geld einschließlich der
staatlichen Zulagen – zur Ver-
fügung steht. Nur wer vorzei-
tig aus seinem Riester-Vertrag

aussteigt, muss Einbußen
hinnehmen. Wem eine Be-
triebsrente winkt, muss im-
merhin keine Angst vor Aus-
fall durch Konkurs haben.

Auch wenn die Rentenkas-
sen mit ihrer Umlagefinanzie-
rung – ausgegeben wird, was
reinkommt – gegen Börsen-
crashs weitgehend immun
sind: Demografie und Kon-
junkturkrise setzen aber auch
ihnen zu. Steigt etwa die Ar-
beitslosigkeit und/oder die
Zahl der Rentner, sinken die
Einnahmen und klettern die
Ausgaben. Auf dieses Pro-
blem hat die Politik mit den
Rentenreformen der vergan-
genen Jahre reagiert.

Diese Reformen sollen das
Rentensystem in der Balance
halten: durch Schonung der
Beitragszahler und Leistungs-
kürzungen vor allem für künf-
tige Rentner. Damit bekommt
der legendäre Spruch des
ehemaligen Rentenministers
Norbert Blüm (CDU) – »Die
Rente ist sicher« – eine neue
Bedeutung. Die Rente ist zwar
auch in Zukunft sicher. Sie ist
mit Sicherheit aber deutlich
niedriger als viele sich das
heute vorstellen.

Für den Freiburger Renten-
Experten Bernd Raffelhü-
schen ist die gesetzliche Ren-
tenversicherung nur noch ei-
ne Basisabsicherung. Eine
private Altersversicherung
werde immer wichtiger, sagte
Raffelhüschen kürzlich in ei-
ner Fernsehsendung. Dabei
komme es besonders auf eine
gesunde Mischung verschie-
dener Anlagemöglichkeiten
an. Eine Faustformel laute:
»90 minus Lebensalter ist
gleich Höhe des Aktienan-
teils.«

Lösungswort
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Wohnen im Alter
Fachverlag offeriert Ratgeber

Von Klaus Rautenfeld

Ein kleiner Fachverlag offe-
riert seit Jahren Informations-
broschüren, die in Zusam-
menarbeit mit diversen Senio-
renbeiräten in verschiedenen
Bundesländern unter dem Ti-
tel »Älter werden in...« aufge-
legt werden. Die positiven Er-
fahrungen mit diesen indivi-
duell erstellten Broschüren
veranlassten »broschuere.de«
sich mit zwei Ratgebertiteln
über die Buchhandlungen an
ein breiteres Publikum zu
wenden. Die ersten Publika-
tionen in der Ratgeberreihe
sind »Vorsorge« sowie »Woh-
nen im Alter«.

Heute werden die Menschen
in Deutschland etwa 40 Jahre
älter als vor 150 Jahren. Sta-
tistisch gesehen wird jeder
zweite Mann zumindest 79

Jahre alt, fast jede zweite
Frau kann sogar ihren 85.
Geburtstag erleben. Deshalb
sollte man sich auf einen Le-
bensabschnitt, in dem die
Kräfte nachlassen, vorberei-
ten.

Der Wunsch, so lange wie
möglich in den eigenen vier
Wänden bleiben zu können,
hat heute bei den meisten
Menschen eine sehr hohe
Priorität. Der Ratgeber »Woh-
nen im Alter« gibt einen
Überblick über mögliche bau-
liche Maßnahmen für alters-
gerechtes Wohnen und über
alternative Wohnformen im
Alter.

Übersichtliche Checklisten
sollen helfen, bei Entschei-
dungen nichts Wesentliches
zu vergessen

Die Themen sind:
• Wohnraumanpassung
• Servicewohnen
• Senioren- und Pflegeheime
• Betreutes Wohnen
• Alternative Wohnformen
Ergänzt werden diese Themen
stets durch hilfreiche
• Checklisten,
• Formulare,
• Musterbeispiele

Der Ratgeber »Wohnen im
Alter...« kostet 6,90 Euro und
soll eine Hilfe sein,

Informationen:
www.seniorenbroschuere.de
Herausgeber: broschuere.de
Verlag GmbH, Liebermannstraße
202, 13088 Berlin,
Tel.: (030) 99 27 11 27,
E-Mail: post@broschuere.de

Repro: ND

Mit der Finanzkrise ist auch die Altersabsicherung gefährdet Foto: dpa



Sich selbst um
den letzten Gang kümmern
Immer mehr treffen Vorsorge für ihre Bestattung

Von Reinhold Sieger

Es gibt eine ganze Reihe sehr
guter Gründe, sich um die
letzten Dinge rechtzeitig selbst
zu kümmern. Alleinstehende
wollen sicher gehen, dass al-
les in ihrem Sinne getan wird.
Oder Angehörige und Freunde
sind zu weit entfernt, um si-
cher und schnell helfen zu
können. Oft ist es auch der
Wunsch, Angehörige von den
anstehenden Entscheidungen
zu befreien, die bei der Ab-
wicklung einer Bestattung
entstehen.

Bei einem Trauerfall kom-
men zusätzlich zur persönli-
chen Betroffenheit und

Schmerz sehr oft noch Dinge,
die unangenehm sind und
trotzdem korrekt geklärt
werden müssen. Auch der
dabei vorhandene Zeitdruck
verstärkt noch die Auswir-
kung getroffener Entschei-
dungen. All das kann vermie-
den werden durch die recht-
zeitige Bestattungsvorsorge-
regelung zu Lebzeiten.

Auch die finanzielle Seite
muss berücksichtigt werden.
Bei einem Sterbefall entste-
hen auch Belastungen durch
Kosten, die durch den Wegfall
des Sterbegeldes verursacht
werden. Im Rahmen eines
Vorsorgevertrages treffen Sie
alle Einzelheiten der Bestat-

tung selbst. So können Sie
absolut sicher sein, das Ihre
eigene Bestattung genauso
durchgeführt wird, wie Sie
selbst dies gewünscht haben.

In einem streng vertrauli-
chen Gespräch mit einem Be-
stattungsinstitut Ihres Ver-
trauens können Sie alles fest-
legen. Zur finanziellen Absi-
cherung einer Bestattung gibt
es eine ganze Reihe verschie-
dener Möglichkeiten. Es gibt
etwa spezielle Zusatzversi-
cherungen, die auch ältere
Menschen abschliessen kön-
nen.

Leistungsfähige Bestat-
tungsunternehmen werden
Ihnen in all diesen Fragen
Rede und Antwort stehen,
scheuen Sie sich deshalb
nicht, alles zu hinterfragen.
Es geht um Ihre eigensten
persönlichen Interessen!

Eine Vorsorge für die eige-

ne Bestattung kann jederzeit
durch einen Bestattungsvor-
sorge-Vertrag mit einem Be-
erdigungsunternehmen getrof-
fen werden. Rechtlich gesehen
handelt es sich dabei um
einen Werkvertrag. Auch
können Grabpflegeverträge
bereits zu Lebzeiten mit
Friedhofsgärtnereien ge-
schlossen werden. Die vorab
gezahlten Beträge sollten zum
Schutz vor Insolvenz der be-
auftragten Firma auf einem
Treuhandkonto hinterlegt
werden.

Ebenso ist es möglich, eine
solche Leistung bei einer Ver-
sicherung einzukaufen, die
dann je nach Anbieter auch
gleich die Organisation der
Bestattung übernimmt.

Diese Dokumente brauchen
Sie:
• Familienstammbuch
(oder standesamtliche
Heiratsurkunde)
• Standesamtliche
Geburtsurkunde
• Versicherungsverträge /
Policen
• Testament
• Vollmachten (Post, Bank, u.a.)
• Bestattungsvorsorge-
Rahmenvertrag mit den dazu-
gehörigen Vollmachten.

Erst die Arbeit,
dann der Job
Arbeitgeber muss Nebentätigkeit zustimmen

Von Klaus Rautenfeld

Nach dem Büro geht es in die Bar
– aber nicht zum gemütlichen
Feierabendbier mit Kollegen,
sondern zum Kellnern.

Für viele Beschäftigte in
Deutschland gehört der Neben-
job mittlerweile zum Alltag.
Über 60 Prozent aller Neben-
jobber üben ihre zusätzliche
Tätigkeit sogar ständig aus.
Trotzdem sind meist weder
Arbeitnehmer noch Arbeitge-
ber ausreichend über die
rechtlichen Voraussetzungen
bei Mehrfachtätigkeiten in-
formiert. Der Hamburger
Rechtsschutzversicherer Ad-
vocard informiert, wann Ar-
beitnehmer einer Nebentätig-
keit nachgehen dürfen.

Jeder entscheidet
selbst über Arbeit
Grundsätzlich gilt: Das Grund-
gesetz garantiert jedem Bun-
desbürger das Recht auf freie
Berufsausübung. Das bedeu-
tet, dass er Beruf, Arbeitsplatz
und Ausbildungsstelle frei
wählen kann. Deshalb bedarf
es im Prinzip auch keiner aus-
drücklichen Zustimmung des
Arbeitgebers, um ein zweites
oder gar drittes Arbeitsver-
hältnis einzugehen. Dennoch
müssen Arbeitgeber nicht jede
Nebentätigkeit ihrer Angestell-
ten akzeptieren.

Die Ausnahme
bestätigt die Regel
In bestimmten Fällen hat der
Arbeitgeber das Recht, seinen
Angestellten einen Nebenjob
zu untersagen. Ein solcher
Fall liegt vor allem dann vor,
wenn der Arbeitnehmer dem
Hauptarbeitgeber mit seinem
Nebenjob Konkurrenz macht
oder sich die Arbeitszeiten
überschneiden. Ein hauptbe-
ruflicher Kellner hat also das
Recht, vormittags einen Zeit-
schriftenstand neben dem Re-
staurant zu betreiben, in dem
er abends serviert. Will er da-
gegen in der benachbarten
Imbissbude jobben, kann sein
Arbeitgeber dies unterbinden.

Darüber hinaus darf auch
die Arbeitsfähigkeit nicht von
der Nebentätigkeit beeinträch-
tigt werden. Arbeitet bei-
spielsweise eine Sekretärin bis
drei Uhr morgens als DJ, hat

ihr Chef genügend Gründe an-
zunehmen, dass dies ihre
Haupttätigkeit negativ beein-
flussen würde. In diesem Fall
darf er ihr das Plattenauflegen
laut Gesetz verbieten.

Ein Verbot einer Nebentä-
tigkeit muss aber auch dann
sachlich begründet sein, wenn
der Arbeitsvertrag vom Ar-
beitnehmer verlangt, sich alle
Nebenjobs genehmigen zu las-
sen. Darauf weist Anja-Ma-

reen Knoop, Rechtsexpertin
bei Advocard, hin: »Trotz ei-
ner solchen Klausel im Vertrag
darf der Arbeitgeber einen
Zweitjob nur verbieten, wenn
er glaubhaft machen kann,
dass die Haupttätigkeit da-
durch beeinträchtigt werden
würde. Gelingt ihm das nicht,
muss er zustimmen.«

Urlaub muss Urlaub
bleiben
Während seines Urlaubs darf
ein Arbeitnehmer laut Bun-
desurlaubsgesetz aber keiner
Nebentätigkeit nachgehen. Ur-
laub muss der Erholung die-
nen. Wer sich im Urlaub dem
Stress einer anderen Arbeit
aussetzt, handelt grob fahrläs-
sig und riskiert eine Abmah-
nung, im schlimmsten Fall so-
gar die Kündigung. Ausnah-
men sind hier ehrenamtliche
Tätigkeiten oder Jobs mit ei-
nem Erholungswert, wie zum
Beispiel als Fußballtrainer ei-
ner Jugendmannschaft. »Um
Missverständnissen und
Schwierigkeiten vorzubeugen,
sollten Sie, wenn Sie während
Ihres Urlaubs einer Tätigkeit
nachgehen wollen, mit Ihrem
Arbeitgeber vorher darüber
sprechen« rät Anja-Mareen
Knoop. Foto: dpa
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Keine Scheu
vorm Amt
Tipps für die Steuererklärung

Von Carl van den Hul

In den kommenden Monaten
müssen sich Millionen Deutsche
wieder mit ihrer Steuererklärung
beschäftigen.

Für viele ist das ein Graus –
Formulare und Regeln er-
scheinen unüberschaubar.
Doch die Grundregeln des
Steuererklärungs-Rituals sind
nicht so kompliziert wie viel-
fach vermutet.

Die Steuer, die jeden Monat
vom Gehalt abgezogen wird,
beruht nur auf einer Schät-
zung. Es wird davon ausge-
gangen, dass ein Standard-
Arbeitnehmer das ganze Jahr
über zu einem gleichen Lohn
arbeitet und kaum steuerrele-
vante Ausgaben hat. Mit der
Lohnsteuer-Erklärung soll die
Arbeits- und Lebenssituation
des Steuerzahlers besser be-
rücksichtig werden. Meist gibt
es dabei Geld zurück, weil Ar-
beitnehmer zahlreiche Ausga-
ben von der Steuer absetzen
können.

Was kann ich von
der Steuer absetzen?
Im Prinzip gibt es nur vier
Gruppen steuerrelevanter
Ausgaben: Werbungskosten
sind alle beruflich bedingten
Ausgaben, darunter die Pend-
lerpauschale für den Weg zur
Arbeit, Fachbücher, Arbeits-

computer oder Kinderbetreu-
ung. Die zweite Gruppe sind
die Sonderausgaben, das sind
vor allem Ausgaben für Al-
tersvorsorge, Spenden oder
die Kirchensteuer. Die dritte
Gruppe sind sogenannte au-
ßergewöhnliche Belastungen,
etwa Ausgaben für Krankhei-
ten oder Scheidung. Zuletzt
gibt es noch einen Steuerbo-
nus für Handwerker oder
Haushaltshilfen.

Grundlage der Besteuerung
ist das Gesamteinkommen –
also Lohn plus Nebeneinkünf-
te, Mieteinnahmen und Ein-
nahmen aus Geldanlagen. Von
dieser Summe werden dann
Werbungskosten, Sonderaus-
gaben und außergewöhnliche
Belastungen abgezogen – das
wird »von der Steuer abset-
zen« genannt. Damit wird also
nur das Einkommen gemin-
dert; wie hoch die Steuerer-
sparnis ist, hängt dann davon
ab, wie hoch der jeweilige
Steuersatz des Steuerzahlers
ist. Anders ist es beim Steuer-
bonus für Handwerker – die
Ausgaben werden hier von
der Steuerschuld abgezogen –
allerdings nur maximal 20
Prozent der ausgegebenen
Summe.

Welche Unterlagen
sind wichtig?
Einige wichtige Daten für die
Steuererklärung erhalten An-

gestellte mit einer Bescheini-
gung ihres Arbeitgebers – dort
sind etwa Lohn, die gezahlten
Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge ausgewiesen.
Sie müssen in die Steuererklä-
rung eingetragen werden. Vie-
le Ausgaben, die von der
Steuer abgezogen werden
kann, müssen wiederum
durch Belege nachgewiesen
werden.

Die Formulare können per
Hand oder elektronisch mit
dem Programm Elster der Fi-
nanzverwaltung ausgefüllt
werden. Daneben ist es mög-
lich, eine Steuersoftware für
den Computer zu kaufen, ei-
nem Lohnsteuer-Hilfeverein
beizutreten oder zum Steuer-
berater gehen. Was die ideale
Lösung ist, hängt laut Bund
der Steuerzahler vom indivi-
duellen Steuerwissen ab und
davon, wie komplex der Steu-
erfall ist. Lohnsteuerhilfe-Ver-
eine sind spezialisiert auf An-
gestellte und Rentner, Steuer-
berater dagegen eher auf
Selbstständige und Firmen.
Auch beim Lohnsteuerhilfe-
Verein und beim Steuerbera-
ter müssen die Steuerzahler
ihre Belege sammeln und ihre
Unterlagen übersichtlich zu-
sammenstellen.

Bis wann kann
ich abgeben?
Die Frist endet am 31. Mai. Da
das Datum dieses Jahr auf ein
Wochenende fällt, haben
Steuerzahler Zeit bis Montag,
den 2. Juni. Wer auf Lohn-
steuerhilfe-Verein oder Steu-
erberater setzt, hat Zeit bis
zum Jahresende.

Weitere Informationen
im Internet unter
www.steuerbar.de

Perspektiven
des Lernens
Was sind die Ursachen von Erfolg

Von Dr. Katrin Schaar

Max und Kevin haben in der
Grundschule die gleichen Zensu-
ren, doch dem einen trauen Eltern
und Lehrer es zu, das Gymnasium
zu besuchen, dem anderen emp-
fehlen sie die Realschule.

Katharina hat Top-Ergebnisse
in ihrer Abiklausur in Physik,
doch will sie das Fach auf
keinen Fall studieren. Kamils
Ergebnisse sind nicht ganz so
gut, doch entscheidet er sich
für ein Ingenieurstudium.

Anfang Februar startete ein
groß angelegtes Forschungs-
programm mit einer Auftakt-
veranstaltung in der Universi-
tät Bamberg. »Der Start des
nationalen Bildungspanels ist
ein guter und wichtiger
Schritt. Denn Investitionen in
Bildung und Forschung si-
chern unsere Zukunft. Sie
tragen dazu bei, dass wir ge-
stärkt aus dieser Wirtschafts-
krise hervorgehen», sagte
Bundesforschungsministerin
Anette Schavan während der
Präsentation. Wo Mittel
knapp sind, gilt es sie so ein-
zusetzen, dass sich die ge-
wünschten Wirkungen auch
einstellen. Doch dazu muss
man wissen, welche Wirkun-
gen welche Bildung eigentlich
hat. Das nationale Bildungs-
panel soll untersuchen, wie
es im Lebensverlauf zu Erfolg
und Misserfolg in der Bil-
dungskarriere eines Men-
schen kommt. Für das For-
schungsvorhaben stellt das
Bundesforschungsministerium
allein in diesem Jahr 7,5 Mil-
lionen Euro zur Verfügung.
Die Finanzierung steigt bis
zum Jahr 2013 auf 13 Millio-
nen Euro jährlich. Für die
Qualitätssicherung steht die
Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) gerade.

Schulleistungsstudien wie

PISA oder TIMMS geben bis-
lang nur Auskunft über be-
stimmte Zeitpunkte: Wie
hoch ist das Leseverständnis
oder die mathematische
Kompetenz von Fünfzehnjäh-
rigen aus verschiedenen
Ländern oder Schulformen in
einem Jahr im Vergleich?
Doch Aussagen über die Ur-
sachen und auch Vorhersa-
gen ließen sich so bislang
nicht treffen. Mit dem Natio-
nalen Bildungspanel wollen
Wissenschaftler aus verschie-
denen deutschen Universitä-
ten und Forschungsinstituten
herausfinden, wie Menschen
solche Fähigkeiten erwerben,
die ihnen bei der Bewälti-
gung ihres Lebens und dem
beruflichen Erfolg weiterhel-
fen. Ob das nur solche
Kenntnisse wie das schnelle
Erfassen von Texten oder
mathematische Leistung sind,
die für die spätere Berufskar-
riere eine Rolle spielen, wol-
len sie überprüfen. Denn viel-
leicht sind ganz andere Fä-
higkeiten hilfreich – bei-
spielsweise wie jemand
Netzwerke knüpfen und sich
selbst motivieren kann. Ge-
sucht wird aber nicht nur
nach den Ursachen, für eine
gelungene Berufskarriere,
sondern auch nach den Be-
dingungen für so etwas
schwer fassbares wie »Le-
bensglück«. Darunter rech-
nen die Experten soziales
oder politisches Engagement
ebenso wie Gesundheit,
Wohlbefinden und Chancen
bei der Partnerwahl.

Unter der Leitung von
Hans-Peter Blossfeld, Soziolo-
ge an der Universität Bam-
berg, werden 150 Forsche-
rinnen und Forscher aus ver-
schiedenen deutschen Uni-
versitäten und Forschungs-
einrichtungen Menschen in
verschiedenen Lebensphasen

untersuchen. Jährlich wie-
derkehrend befragen sie eine
Gruppe von Müttern mit
Neugeborenen, Kindergarten-
kinder, Schüler beim Schu-
lein- und Schulaustritt, zum
Übergang in eine Berufsaus-
bildung oder an die Universi-
tät. Doch auch Menschen
zwischen 23 und 65 Jahren
sollen Auskunft geben, wie
sie sich weiterbilden oder wie
sich ihre Familiensituation
verändert. Insgesamt werden
60 000 Menschen in die Un-
tersuchung einbezogen.

Wie entwickeln sich Kom-
petenzen? Welchen Einfluss
haben Schule, der Sportver-
ein oder auch die Eltern?
Wie treffen Menschen Ent-
scheidungen, die ihre eigene
oder die Bildung ihrer Kinder
betreffen, und welche Rolle
spielt dabei ihr sozialer- oder
auch Migrations-Hintergrund
– nach diesen Fragen werten
Expertenteams die erhobenen
Daten über die wiederholten
Befragungen hinweg aus.
Man will zunächst erklären
und beschreiben können, um
darauf aufbauend Vorhersa-
gen treffen zu können. Hin-
weise für ein besseres Bil-
dungswesen können erst so,
so der Ansatz der Forscher,
auf einer soliden Grundlage
stehen.

»Ich sehe in dem Ansatz
des Nationalen Bildungspa-
nels, individuelle Lebens- und
Bildungswege von Schülerin-
nen und Schülern bis in das
Erwachsenenalter zu verfol-
gen, eine außerordentlich gu-
te Möglichkeit, sich über
neue Förderstrategien, über
notwendige Schritte der Öff-
nung des Bildungssystems
und über die Gestaltung sei-
ner Übergänge und Anschlüs-
se Gewissheit zu verschaf-
fen», erklärte dazu Jan-Hen-
drik Olbertz, Präsidiumsmit-
glied der Kultusministerkon-
ferenz. Das Bildungspanel ist
die größte wissenschaftliche
Langzeitstudie aller Zeiten,
die Anlage der Längsschnitt-
studie ausgesprochen ehrgei-
zig und die Erwartungen
hoch. Auf die Ergebnisse ei-
ner so umfangreichen Ver-
messung des Lernens kann
man gespannt sein.

Foto: dpa
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Was im Koffer
nicht fehlen sollte...
Reiseapotheke wichtiger Begleiter unterwegs

Von Karsten-Thilo Raab
und Ulrike Peters

Wer seinen Koffer packt, der soll-
te neben Badehose, Sonnenmilch
und Ausweis auch an die eigene
Gesundheit denken. Schließlich
können unterwegs Schnupfen,
Kopfschmerzen oder eine Magen-
Darm-Erkrankung die Ferien rich-
tig vermiesen.

Übertreiben sollte man es
beim Zusammenstellen der
Reiseapotheke allerdings
nicht. Aber was ist wirklich
wichtig was kann getrost zu
Hause bleiben? Reiseart, Rei-
sedauer und Reiseziel be-
stimmen natürlich auch über
ihren Inhalt – daher hier die
wichtigsten Infos im Über-
blick:

Eine sinnvoll befüllte Rei-
seapotheke enthält als
Grundausstattung ein Erste-
Hilfe-Set mit Schere, Desin-
fektionsmittel, Mull- und elas-
tischen Binden, Kompressen
und Pflaster. Zu diesem Set
sollten sich Präparate gegen
Schmerzen und Fieber gesel-
len. Hier ist es, wie bei allen
anderen mitgeführten Mitteln
sinnvoll, auf Medikamente
zurückzugreifen, die bereits
als gut verträglich bekannt
sind.

Leider kann es bei dem
Genießen ungewohnter, aus-
ländischer Landesgerichte
auch zu Durchfall, Übelkeit,
Erbrechen oder Verstopfung
kommen. Deshalb ist es
sinnvoll, für alle Beschwer-
den rund um den Magen-
Darm-Trakt ein Medikament
dabei zu haben. Auch die
Haut, das größte Organ des
Menschen, reagiert manch-
mal auf ungewohnten, neuen
Einflüsse. Hautausschläge
können die Folge sein. Un-
schön sind ebenfalls Ver-
brennungen durch zu viel
Sonne oder etwa einen Unfall
am Campinggrill. Deshalb
sollten Reisende ebenfalls et-
was gegen Hautausschläge
und Verbrennungen mitfüh-
ren.

Dass Insektenstiche als
quälend und unangenehm
empfunden werden, diese Er-
fahrung hat wohl jeder von
uns schon einmal gemacht.
Ein kühlendes Präparat, das
auf die Einstichstelle aufge-
tragen wird, verschafft hier
Linderung. Gerade im Urlaub
genießen viele Menschen die
Natur und sind viel draußen,
um Licht und Luft an den
Körper zu lassen. Deshalb
bildet auch Sonnenschutzmit-
tel einen sehr wichtigen Be-
standteil im Reisegepäck.
Nicht nur Aktivurlauber soll-
ten ihren Rucksack darüber
hinaus mit einer Salbe gegen
Prellungen und Verstauchun-

gen ausstatten. Wer per
Flugzeug verreist, dem kön-
nen abschwellende Nasen-
tropfen helfen, den Flug auch
bei einer leichten Erkältung
ohne lästige Ohrenbeschwer-
den zu genießen.

Chronisch Kranke sollten
die individuell benötigten
Medikamente in Abstimmung
mit dem behandelnden Arzt
in ausreichender Menge mit-
führen. Insbesondere diese
wichtigen Mittel sind am Ur-
laubsort oftmals nur um-
ständlich zu besorgen. Sie
sollten deshalb im Handge-
päck transportiert werden.
Für den Fall, dass einmal ein
Gepäckstück verspätet am
Urlaubsort eintreffen sollte.

Gleiches gilt für Verhütungs-
mittel wie die Antibabypille
oder Kondome. Bei der Pille
sollte man sich vor Fernrei-
sen darüber hinaus erkundi-
gen, wie groß die Zeitver-
schiebung ist. Dieses Medi-
kament wird schließlich in
seiner Wirkung beeinträch-
tigt, wenn der Einnahme-
Rhythmus nicht eingehalten
wird. Wer auf eine Sehhilfe
angewiesen ist, sollte nach
Möglichkeit eine Ersatzbrille
mit sich führen.

Vor der Abreise sollte jeder
noch mal in sich gehen: Nei-
ge ich zu bestimmten Be-
schwerden? Sind bereits frü-

her einmal Allergien, Pilzin-
fektionen (Fußpilz, Scheiden-
pilz), Sodbrennen oder Lip-
penherpes aufgetreten? Wel-
ches Medikament hat mir
seinerzeit geholfen? Liegt ei-
ne Bootstour an? Neige ich
zu Reiseübelkeit?

Es gibt inzwischen fertig
zusammengestellte Reiseapo-
theken in praktischen Ta-
schen, die im Internet oder
in der Apotheke erhältlich
sind. Die Preise hierfür be-
ginnen bei rund 20 Euro.
Wird die Reiseapotheke
selbst zusammengestellt, soll-
te unbedingt das Verfallsda-
tum überprüft werden. Dar-
über hinaus sollten grund-
sätzlich alle Medikamente in

der Originalverpackung in-
klusive Beipackzettel einge-
packt werden. Idealerweise
sollten die Gesundmacher
auch unterwegs kühl und
trocken, aufbewahrt werden.

Zusätzlich zur individuali-
sierten Reiseapotheke sollten
sich Reisende, gerade bei
Fernreisen, vor dem Urlaub
nach den notwendigen Imp-
fungen erkundigen. Auskünf-
te erteilen hier neben dem
Reisebüro der Arzt oder ein
Tropeninstitut sowie das
Auswärtige Amt online unter

Informationen:
www.auswärtiges-amt.de.

4 ND–Extra Vorsorge für jede Lebenslage Freitag, 27. Februar 2009

Spanien/Mallorca
8-tägige Badereise; 3-Sterne-Hotels; inklusive Frühstück

ab € 199,- pro Person 

  Ihr Urlaubsort: Cala Millor                                              
Der beliebte Ferienort Cala Millor liegt an der Ostküste Mallorcas und verfügt 
über eine sehr schöne, mit Palmen bepflanzte Strandpromenade. Geschäfte, 
Boutiquen und Straßencafés sowie Musikbars laden zum Verweilen ein. Von 
hier aus gibt es gute Verbindungen zum Zentrum von Palma (ca. 90 km).

  Ihr 3-Sterne-Hotel: Anba Romani (Landeskategorie)         
Dieses gemütliche Hotel befindet sich direkt am Strand von Cala Millor. Das 
Hotel mit 155 Zimmern bietet Ihnen Empfangsbereich mit 24-Std.-Rezeption, 
Aufzüge, Speisesaal, Café, Bar, Fernsehraum und Internetzugang. An Sport- 
und Freizeitmöglichkeiten werden Hallenbad, Swimmingpool, Sauna, Whirl-
pool, Massagen, Billard, Tischtennis, Darts, Shuffle Board, Unterhaltungspro-
gramm und Kinderanimation (4-12 Jahre) geboten.
Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.
Die freundlich eingerichteten Doppelzimmer (ca. 20 m², Belegung min. 2 
Vollzahler/max. 2 Vollzahler + 1 Kind bis Ende 13 Jahre) verfügen über Bad 
oder Dusche/WC, Klimaanlage/Heizung, Sat.-TV, Direktwahltelefon, Mietsafe 
und Balkon oder Terrasse. Die Einzelzimmer (ca. 16 m², Belegung min./max. 
1 Vollzahler) verfügen über die gleiche Ausstattung. 

�
COUPON zur Weiterleitung an FOX-TOURS REISEN GmbH
Hiermit melde ich verbindlich ...... Person(en) für die Mallorca-Reise an. 
Ich bitte um Buchung und Zusendung der Reisebestätigung.

Reisetermin: .....................................       8-tägig          15-tägig                                                                

Einzelzimmer Halbpension      Abflughafen......................              

 Name                                    Vorname                                                 Alter

1.
2.

Rechnungsempfänger:
Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:                                                          Tel.:

Datum:                                Unterschrift:

Coupon bitte senden an: Neues Deutschland, Anzeigenabteilung, Frau Weigelt, 
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Tel.: (030) 2978-1842, Fax: -1840

  Inklusivleistungen                                                                       
- Charterflug mit TUIfly (oder gleichwertig) nach Palma de Mallorca und zurück
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel Anba Romani (Landeskategorie)
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Frühstück
- Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort
- Reisepreissicherungsschein

In den grünen und milden Wintermonaten entfaltet die Insel Mallorca ihren ganzen Charme. Anfang Februar beginnt die Blüte 
von ein paar Millionen Mandelbäumen, die Lämmchen stehen auf gelben Margaritenwiesen und die Orangenernte beginnt. 
Es ist die schönste Zeit, die Insel mit den Wanderschuhen, dem Rad oder dem Auto zu erkunden. Entfliehen Sie dem nasskalten 
Wetter in Deutschland und erleben den mallorquinischen Frühling. Die historische Altstadt Palmas lädt zum Schlendern in den 
malerischen Gassen, Shopping in den zahlreichen Geschäften oder purer Entspannung in gemütlichen Cafés ein.

  Kinderermäßigung                                                                                         
Bei Unterbringung im DZ mit 2 Vollzahlern gilt für 1 Kind bis Ende 1 Jahr 
100% Ermäßigung, von 2 bis Ende 6 Jahre folgender Kinderfestpreis für den 
gesamten Aufenthalt Saison A  g  129,-
  Saison B        g  179,-
  Saison C + D g  229,-
und von 7 bis Ende 13 Jahre 20% Ermäßigung auf den Vollzahlerpreis.

  Wunschleistungen pro Person/Woche                                                                                
- Einzelzimmerzuschlag  g    75,-
- Aufpreis Halbpension  g    39,-
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Veranstalter: FOX-TOURS Reisen GmbH, 56579 Rengsdorf. Änderungen vorbehalten, maß-
geblich ist die Reisebestätigung. Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung sowie des 
Sicherungsscheins wird eine Anzahlung in Höhe von 15 % des Reisepreises (mind. g 25,- p. P.) 
fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Reiseantritt zu leisten.

ANZEIGE

Direkt am weißen Strand von Usedom 

Komfort & Service
zum Verwöhnen.

(u.a. Badelandschaft, Restaurants mit 
Meerblick & Terrassen, SPA „Seerose“, 
Cocktailbar, Bowlingbahn)

Ganzjährig attraktive 
Arrangements

Strandhotel Seerose Kölpinsee
17459 Seebad Loddin/Usedom

Strandstraße 1 * Tel.: (03 83 75) 540 * Fax: 541 99
e-mail: info@strandhotel-seerose.de, www.strandhotel-seerose.de
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Schnell bei der
Agentur melden
Private Vorsorge bei Arbeitslosigkeit überprüfen

Von Klaus Rautenfeld

Hundertausende Arbeitslose mehr
werden aufgrund der Konjunktur-
krise erwartet. Für die Betroffe-
nen bedeutet dies meist deutliche
finanzielle Einbußen.

Was muss als erstes
getan werden?

Wird einem Arbeitnehmer
gekündigt oder läuft sein Ver-
trag aus, muss er sich spätes-
tens drei Monate vor Ende der
Beschäftigung bei der Arbeits-
agentur arbeitslos melden.
Wer kurzfristiger vom Ende
seiner Beschäftigung erfährt,
hat eine Frist von drei Tagen.
Die Meldung ist auch telefo-
nisch möglich.

Wie hoch ist das
Arbeitslosengeld?
Anspruch auf Arbeitslosengeld
I (ALG-I) hat, wer vor dem
Jobverlust innerhalb von zwei
Jahren mindestens ein Jahr
Geld in die Arbeitslosenversi-
cherung eingezahlt hat. Die
Höhe ist gedeckelt und richtet
sich nach dem bisherigen Ver-
dienst, ist aber unabhängig
vom Vermögen. Arbeitslose
ohne Kinder erhalten etwa 60
Prozent ihres Nettogehalts, mit
Kindern sind es 67 Prozent.
Das ALG-I wird grundsätzlich
zwölf Monate gezahlt, Ältere
erhalten es bis zu 24 Monate.
Das ALG-II richtet sich nach
der Bedürftigkeit: Es be-
kommt, wer auch mit ALG-I

unter einer bestimmten Gren-
ze liegt und wer kein ALG-I
mehr erhält. Hier wird das
Vermögen geprüft.

Automatisch eine
Abfindung?
Es gibt keinen gesetzlichen
Anspruch auf eine Abfindung.
Teilweise bieten Arbeitgeber
eine solche an, wenn der Ar-
beitnehmer im Gegenzug auf
eine Kündigungsschutzklage
verzichtet. Da Kündigungen
formale Fehler enthalten kön-
nen, raten einige Arbeits-
rechtsanwälte Gekündigten zu
einer Klage gegen ihre Entlas-
sung. Die Frist dafür beträgt
drei Wochen. Besteht für Ar-
beitgeber die Aussicht, den
Prozess zu verlieren, zahlen

sie häufig eine Abfindung -
denn ein Urteil würde für sie
teuer. Verliert der Arbeitneh-
mer, muss er die Prozesskos-
ten tragen. Hält ein Arbeitge-
ber bei einer Kündigung mit
Abfindung die Kündigungsfrist
nicht ein, wird das Geld meist
auf das Arbeitslosengeld an-
gerechnet. Abfindungen sind
steuerpflichtig.

Bin ich kranken- und
rentenversichert?
Wer seine Arbeit verliert, wird
von der Arbeitsagentur auto-
matisch gesetzlich kranken-
versichert. Wer zuvor privat
versichert war, dessen Beiträ-
ge übernimmt die Arbeits-
agentur unter Bedingungen
bis zur Höhe der Beiträge für

die gesetzliche Krankenkasse.
Die Arbeitsagentur übernimmt
auch die Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung für
Arbeitslose, die im Jahr vor
ihrer Arbeitslosigkeit renten-
versicherungspflichtig be-
schäftigt waren. Da die Beiträ-
ge wegen des geringeren Ar-
beitslosengeldes niedriger
sind, sinkt auch der Rentenan-
spruch.

Was ist mit meiner
Altersvorsorge?
Eine gesetzliche Regelung gibt
es nicht, die meisten Versiche-
rer zeigen sich bei Arbeitslo-
sigkeit aber gesprächsbereit
für individuelle Lösungen.
Möglich ist meist das Ausset-
zen der Beiträge für einen be-
stimmten Zeitraum. Das Geld
muss dann später, oft mit Zin-
sen, nachgezahlt werden, oder
der Vertrag verlängert sich
entsprechend. Bei einer Kün-
digung drohen, vor allem bei
älteren Verträgen, hohe Ein-
bußen. Riester-Verträge kön-
nen bei Arbeitslosigkeit bei-
tragsfrei gestellt oder die Bei-
träge gesenkt werden. In die-
sem Fall sinken dann aber die
staatlichen Zuschüsse oder sie
entfallen ganz.

Weiter Schutz vor
Berufsunfähigkeit?
Der Bund der Versicherten rät
Verbrauchern, alles zu versu-
chen, um den Vertrag aufrecht
zu erhalten. Besonders wichtig
ist dies, wenn der Vertrag
schon lange läuft. Wer verein-
bart, seine Beiträge zeitweise
auszusetzen, ist in diesem
Zeitraum nicht abgesichert,
sollte er berufsunfähig wer-
den. Anders ist das bei der
Stundung der Beiträge – dann
allerdings müssen die Beiträge
mit Zinsen irgendwann nach-
gezahlt werden.

Billigflieger weiter mit
undurchsichtigen Preisen
Stfitung Warentest veröffentlicht Untersuchung

Berlin (dpa/ND). Die Preise
vieler Billigflieger sind laut ei-
ner Untersuchung der Stiftung
Warentest weiterhin undurch-
sichtig. Eine seit November
geltende EU-Verordnung für
Transparenz beim Ticketkauf
werde oft missachtet, urteilte
die Stiftung kürzlich in Berlin.
Nach wie vor seien beim Bu-
chen im Internet kostenpflich-
tige Zusatzangebote, etwa für
Versicherungen oder bevor-
zugtes Einsteigen in die Ma-
schine, schon voreingestellt. In
einem Vergleich von zehn Ge-
sellschaften bewerteten die
Tester die Preistransparenz
bei den europäischen Billig-
flug-Marktführern Ryanair
und Easyjet sowie bei Ger-

manwings und Condor mit
»mangelhaft«. Die günstigsten
Tarife seien in dem Test bei
Ryanair und Easyjet verfügbar
gewesen.

Wegen irreführender Preis-
werbung hatte der Bundes-
verband der Verbraucherzen-
tralen zu Jahresbeginn bereits
mehrere Airlines abgemahnt.
Daraufhin stellten einige Bil-
ligflieger ihre Portale um oder
sagten dies zu, wie der Ver-
band im Januar mitteilte.
Condor hat seine Internetseite
nach eigenen Angaben geän-
dert, dies gelte auch für TUIfly,
während Germanwings einige
Voreinstellungen modifiziert
habe. Die Stiftung Warentest
hatte ihre Untersuchung im

vergangenen Jahr vorgenom-
men. Für ihre Verordnung hat
die EU-Kommission den Airli-
nes eine Schonfrist bis Mai
eingeräumt und will frühes-
tens danach auch rechtlich
gegen irreführende Preisan-
gaben vorgehen.

Wie die Stiftung Warentest
in der aktuellen Ausgabe der
Zeitschrift »test« weiter be-
richtet, können Reisende trotz
»Werbepreiskosmetik« immer
noch günstig fliegen. Für das
Preisniveau erhielten Ryanair
und Easyjet die Note »sehr
gut«. In den Testbuchungen
hatten sie mit 144 Euro bezie-
hungsweise 166 Euro für Hin-
und Rückflug die niedrigsten
Durchschnittspreise.

Bei der Reiseapotheke ist der Inhalt entscheidend Foto: dpa

Ungedingt die Frist bei der Meldung einhalten Foto: dpa


